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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.2003

Norm

ZPO §50

ZPO §521a Abs1 Z4

Rechtssatz

Ein ktiver alleiniger Kostenrekurs ist, wenn tatsächlich eine erfolglose Berufung in der Hauptsache erhoben wird,

zumindest dann, wenn die Berufung im Kostenpunkt nicht zur Gänze erfolgreich ist, nicht mehr zu honorieren.
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40 R 229/02a
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